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Öffentliche Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Büren 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Büren hat den Jahresabschluss 2016 - bestehend aus der 
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang - einschließlich 
des Lageberichtes der Stadt Büren für das Haushaltsjahr 2016 nach § 101 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geprüft. Die Prüfung schließt mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk ab. 
 
Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Büren wird mit einer Bilanzsumme von 161.858.870 €, in der 
Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 658.682 € und in der Finanzrechnung mit einer 
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von + 477.788 € festgestellt. 
 

 
 

 

1. Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA PASSIVA

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital 60.493.605 €    

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 24.494 €            2. Sonderposten 78.937.168 €    

1.2 Sachanlagen 126.481.133 € 3. Rückstellungen 11.941.180 €    

1.3 Finanzanlagen 31.000.853 €    4. Verbindlichkeiten 8.597.269 €      

157.506.480 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.889.648 €      

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 821.983 €          

2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2.150.635 €      

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens - €                       

2.4 Liquide Mittel 1.255.547 €      

4.228.165 €      

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 124.225 €          

Bilanzsumme: 161.858.870 € Bilanzsumme: 161.858.870 € 

2. Ergebnisrechnung 2016     - Erträge und Aufwendungen -

+ Ordentliche Erträge 42.067.835 €    

- Ordentliche Aufwendungen 42.873.429 €    

= Ordentliches Ergebnis 805.594 €-          

+ Finanzergebnis 146.911 €          

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 658.682 €-          

+ Außerordentliches Ergebnis - €                       

= Jahresergebnis 658.682 €-          

3. Finanzrechnung 2016     - Einzahlungen und Auszahlungen -

+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 45.454.189 €    

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 45.013.177 €    

= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 441.012 €          

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.512.684 €      

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.295.716 €      

= Saldo aus Investitionstätigkeit 216.968 €          

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 180.192 €-          

= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 477.788 €          

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 777.760 €          

- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln - €                       

= Liquide Mittel 1.255.547 €      
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Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 den geprüften Jahresabschluss 2016 gem. 
§ 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 
auszugleichen. 

 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks der örtlichen Rechnungsprüfung: 
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Wiedergabe des Beratungsergebnisses (Beschlussvorschlag) des Rechnungsprüfungsaus-
schusses: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich dem Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers über den 
Jahresabschluss 2016 einschließlich des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks an, und empfiehlt 
dem Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die 
Entlastung des Bürgermeisters. 
 
 
Der Jahresabschluss wurde gem. § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde angezeigt. Mit Schreiben vom 22.12.2017 wurde das Anzeigeverfahren 
abgeschlossen. 
 
 
 
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Büren: 

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Büren wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich 
bekanntgemacht. 

Der Jahresabschluss 2016 mit dem Lagebericht wird bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 
zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Büren, Zimmer 34, während der Dienststunden verfügbar 
gehalten. 

Büren, 12.01.2018 

 

 

gez. 

Schwuchow 
Bürgermeister 

 


